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Ztrophc 5chmeltzls geht zweifellos hervor, das; der Vogel unter diesem Namen
schon iin Ib. Jahrhundert iu 2 îederösterreich „gedcrman beKant", nlso allgemein
verbreitet war. 5ie ist dadurch eine wertvolle Bestätigung der Angabe E. Ges;ners,
der zur selben Ieit den Girlitz für die Zchweiz (unter dein Namen „Fädcmlein"),
für das Elsas; („Girlcin"), die Gegend von Aligsburg und Frankfurt a, M .
(„Girlitz") erwähnt, als deutscheu Namen nus;crde,n auch Hirngrillerlein anführt
und ferner erwähnt, das; das Vöglein „in Teutschland berz den Kerntern" ge-
fangen werde. Prof. Dr. Gtto A n t o n i u s .

Grmthologischer Beobachtungsdienst.
Graumeisenbeobachtungen. Die „Grau- oder 5>umpfmeisen" sind die uu°

scheinbarsten Vertreter des heimischen Meisenvolkes, haben aber den Fachgelehrten
viel zum Auflösen gegeben. Jetzt ist man fich soweit klar darüber, daft es sich um
zweierlei Arten tzandclt, um die g lanzkövf ige Zumpfmeise (?cl>U3 Pcllu8tl-i8>
lind die Mat tkop fme ise (?cll'U8 Ätlicapi!lu3), Es ist hier leider nicht der Raum,
naher auf die Unterschiede zwischen den beiden einzugehen, nur jouiel sei erwähnt,
das; sie in vielen Gegenden zusammen vorkommen und speziell der Mattkopf von
den Auwäldern der Tiefebene bis ins Hochgebirge verbreilct ijt und zwei Rassen her-
ausgebildet Hal: die etwas größere und Heller (grauer) gefärbte Alpenmeise
<?lUU8 cltliOclplllu^ mnnWnuL) in der Bergregion und die Wcidenmeise (?ciii,i8
2t!'icclpiIIuä 8.l!iciU'!U5>) im Tiefland. Alle älteren Verbreitungsaugnbrn, die nu:
auf „5lnnpfmeise" lauten und nur eine Art oder Form kenneu, haben infolgedessen
nur weuig Wert mehr. Wir müssen vielmehr die Verbreitung der beiden Arten
in Österreich durch viele neue Beobachtungen festlegen. Für den Vogelbeobachter iu
freier Natur bietet sich hier ein reiches Betätigungsfeld und deshalb sei hier noch
kurz auf die verschiedenen ötimmen der beiden Hingewiejen. Der Lockruf der Zumps-
,meise ist ein >chnrf angeschlagenes „psitje,, mit eng angeschlossenen, flink gereihten,
kurzsilbigen dädädä der Lockruf der Mnttkopfmeise ein gedebntes däh däh.
Der Paarungüruf der Zumpfmeise bietet eiue klappernde, also ziemlich harte Ton-
reihe (5^iv8civ8civ oder ä8ikfe ääiffe u. ä.), des Mattkopfs dagegen eine
langfamer vorgetragene Neihe wohlklingender Pfciflnute. Die Weidenmeijc kommt
in den Aueu bei Wien gar nicht selten vor; ich habe sie seiner im Wnldviertel (bei
Weilra) angetroffen. Die Alpenmeise ist weitverbreitet in den Alpen; Übergänge
zwischen ihr und der Tieflandsform findet man häufig auch iu den Vorbergen, wie
bei Lunz und Mariazell. Wer sich genauer über dieje interessante Meisengruppe
unterrichten will, dem empfehle ich eine Arbeit von E. öchütz: „Ilbcr Verbreitung
und ötimme unserer einheimischen Mattkopfgraumeise (?cii'U8 citl iccipi!lu8 1̂ .)'"

den Mitteilungen über die Vogelwclt 34, 193.̂ , l.)eft I, 5cite 5—9. Auch jedes
neuere, gute Vogellmch wird alles Wissenswerte darüber bringrn, Alfred Mintus.

Naturschutz^.
Landesfllchstellen für Naturschuh.

Tätigkeitsbericht der Gberösterreichischen Landesfachsteile für Naturschutz
für die ,")cit voin I, Apri l 19/53 bis >̂ .̂ Apri l 19Z?i. Eine gros;e Rolle spielte
das Maulwurssprovlcm i,n vergangeneu Berichtsjahre. I n Folge der Wirkung der
öchonvorjchriftcu wurde einigen Gegenden Vberösterreichs über zu starke Ver-
mehrung der Maulwürfe von den Landwirten geklagt. Es hat daher der ober-
österreichische Landtag seiner Iitzung vom I-i. März 19/53 folgenden Beschluß

>̂ Wir bitten unsere Leser um freundliche Mitteilung aller in das Gebiet
^es Naturschutzes einschlägigen Vorfälle und ^lutcrlassuugeu. Die Zchriftleitung.
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gefaßt: „Die o.-ü. Landesregierung wird beauftragt, die Interessen der Landwirt-
schaft gegen die dnrch den Maulwurf verursachten Ichäden zu wahren, entweder
durch Aufhebuilg des Verl otes im Verordnungswege oder durch entsprechende
Weisungen an die politischen Bezirksbehörden im Nahmen der geltenden Natur-
schntzverordnung, und zwar in jenen Gegenden, die durch ein zu starkes Auftreten
des Maulwurfs gefährdet sind."

Die Arage konnte nur im Zusammenhang mit den Maikäferseuchengebieten
einer Lösung zugeführt werden, wodurch eine Anzahl Berichte erstattet werden
muhten. Der Erfolg war, daß die o.-ö. Landesregierung unter Iab l II 1433>4 und 5
folgende Kundmachung in der Amtlichen Linzer Zeitung veröffentlichte:

„Zchutz des Maulwurfes.
An alle Bezirkshauptmannschaften und an die Magistrate Linz und Zleur.
Dem vom o.°ö. Landtage am 14, März 1933 der o,-ö. Landesregierung

gegebenen Auftrage, die Interessen der Landwirtschaft gegen die durch den Maul-
wurf verursachten Ichäden zu wahren, kommt die o.-ö. Landesregierung im Ein-
vernehmen mit der o.°ö. Lnndwirtichaftskammer und der o.-ö. Lcmdesfachstelle sür
Naturschutz gemäß Zitzungsueschluß vom 9. Ma i 1933 in der Weise nach, daß die
politischen Bezirksbchörden angewiesen werden, gemäß § 15 Abs. 3 der o.-ö. Na-
turschuhverordnung vom 9. April 1929, LEB l . Nr. 23, die öchutzbcstimmungen
für den Maulwurf dort zeitweilig außer Kraft zu setzen, wo der Maulwurf so
stark auftritt, daß er landwirtschaftlichen Interessen, namentlich jenen der Landes-
kultur, abträglich wird.

Da aber vielfach der Maulwurf mit der Wühlmaus verwechselt wird, gegen
die ein geeignetes Bckämpfungsmittel bisher nicht bekannt ist, ist mit der Auf-
hebung des Mnulwurfschutzes erst nach gepflogenem Einvernehmen mit der o.-ö.
Landwirtfchaftskammer und der o.-ö. Landesfachstelle für Naturschutz vorzugehen.

Die o.-ö, Landwirtschaftskammer wird uuter eiuem eingeladen, die Wirkun-
gen der von den politischen Vezirksbchörden allfällig getroffenen Maßnahmen zu
überwachen usw,

I n weiterer Verfolgung dieser Angelegenheit hat dies zur Patentanmeldung
einer Wühlmnu5fallc geführt, in der üch wohl Wühlmäuse, aber nicht Maulwürfe
fangen.

Ein großes Augenmerk wurde auch dem Vogelschutz zugewendet. M i t Aus-
nahme des engeren öalzkammcrgutes, wo die Zunft der Vogelhändler gleichzeitig
auch der beste öchutz gegen übermäßigen Vogelfang ist, wurden von den Vezirks-
hauptmannschaftcn nur sehr wenige Vogelfnngbewilligungcn ausgestellt.

Zingvogeltrnnsporte durch Gberösterreich haben wiederholt Anlaß zu Be-
schwerden gegeben und es wurde deshalb in einem konkreten Fall an die ständige
Vertretung der Landcsfachstellen für Naturschutz in Wien herangetreten und ge-
beten, ein ^echtsgutachten zu erstatten und eventuell Abhilfemaßnahmen vorzu-
schlagen. Die ständige Vertretung und deren juristische Fachbeiräte sind diesem Er-
suchen in so eingehender und vorbildlicher Weise nachgekommen, daß auch an dieser
ötelle der herzlichste Dank ausgesprochen sei.

Ein eingehendes Gutachten wurde auch an die o.-ö. Landesregierung wegeil
internationalen Vogelschutzes erstattet.

Die angekündigte neue Jagdkarte wurde durch Verordnung der o.-ö. Landes-
regierung LGBl. Nr. 29 ans 1932 ausgegeben. Lue enthält in einer öchonzeit-
tabelle alle teilweise geschützten Tiere, also außer dcn jagdbaren Tieren auch die
nach dein Jagdgesetz früher zu verfolgenden Tiere, eine Zusammenstellung der
ganzjährig geschonten Tierarten und cine Aufzählung derjenigen, die keine öchon-
zeit haben.
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Mi t Verordnung vom ^7. Apri l 1953, LGBl. Nr. 30, hat die o-ö. Landes-
regierung l)en Ichutz von Eiern, Raupen, Puppen nnd 3>chmctlcrlingen des
„schwarzen Nagelfleckes" <^L>icl tl iu 1̂ . in^it. melainll (ürnL) ansgcsprochen. Der
öchmetterling kommt nur in gewissen Gegenden Gbcrösterreichs vor lind gewissen-
lose Händler und deren Helfershelfer wären dein Bestände dieser Ichmetterlingsart
bald zum Verhängnis geworden.

i m oberösterreichischcn Tierschutzkaleî der hat der Vorstand Aufsah
über den Aufgabeukreis des Tierschutzes zur Verfügung gestellt.

Auch im Henrigen Hahre versuchten holländische Händler mit Hilfe oon Ar-
beitslosen unsere Augebiete nach ächnceglöckchenzwiebcln auszuplündern. Wit Aus-
nahme der Bezirkshauptmannschaft Perg, wo leider das Treiben der Iwiebelaus-
stecher zu spät bekannt wurde, wurde von den politischen Bezirksbehörden sofort
energisch und mit drakonischen Zlrafcn eingeschritten, interessant war, daß auch
eine ganze Anzahl Zuschriften an die Presse gelangt war, die Abhilfe verlangten.

Für Oberösterreich unangenehm ist, daft das Bundesland Wien noch immer
kein Verbot der in anderen Bundesländern geschützten und der vom Handel aus-
geschlossenen Blumen besitzt. Eisenbahner plündern die Gegenden an der Pu,rhn»
bahnstreke und bringen, weil sie die Blumen in Gberösterrcich nicht oerkanfen
dürfen, diefe nach Wien. Es sind das jene Pflanzen, die wohl in Oberösterreich
gepflückt, aber auf Märkten nicht feilgeboten werden dürfen.

Ans Grund gütlichen Einvernehmens konnte eine arge ötörung des Land-
fchaftsbildes am Kaloarienberg bei Traunkirrhen beseitigt werden. Der Bericht-
erstatter ist überzeugt, daß mit Hilfe des Natnrschutzgesetzes der Erfolg Zweifelhaft
gewesen wäre, nnd hc-,t deshalb in den Füllen des Landschaftsschuhes immer zuerst
das Einvernehmen mit den betroffenen Parteien gepflogen, bevor die politische Be-
zirksbehörde oder die Landesregierung bemüht wurde.

infolge zweier Eingaben des Dentschen und österreichischen Alpcnvereines
wegen öchutz des alpinen Ödlandes wnrde die Frage des' Gdlandschutzes überhaupt
vom Berichterstatter studiert; bei der Jahreshauptversammlung des Naturschutz-
blindes, ,^weig Oberösterreich, hielt er einen Vortrag über diesen Gegenstand.

Die Entwässerung des Ibmcr- nnd Waidmooses beschäftigt die Landes-
fachstelle immer wieder.

Auch ohne gesetzliche Bestimmungen über Naturdeukmale gelang es mit
Hilfe der Bestimmungen über den Landschaftsschutz einen Teil der alten Platanen
von Hochburg-Ach gegenüber Bnrghansen a. d. 5alzach, zu erhaltcu. Es sei hier
besonders den bayrischen Nnturschutzkreisen in Burghausen für ihre grofte moralische
Unterstützung bestens gedankt. Dr. Theodor Kerschner.

I n unserem öinne.
Tier- und Pflanzenschuh in Hessen. Dem „Rachrichtenblatt für Natur-

denkmalpflege", dem Grgan des staatlichen Naturschutzes in Prens;en, entnehmen
wir folgende interessante Bekanntmachung der Ministerialabteilung für Forst- und
Kameralverwaltnng in Hessen-. Aas Grund des Naturschutzgesetzes vom 1^. Oktober
1931 wurden folgende seltenen oder schonungsbedürftigen Tier» und Pflanzennrten
im gesamten Gebiete des Volksstaates Hessen für das ganze ^ahr den öchutzbe-
stimmungen der Artikel 3 bis 7, des vorerwähnten Gesetzes unterstellt: A.) T ie re :
5ämtliche öchlangenarten, die Blindschleiche <^nßui3 traß,i>!8), die grofte, grüne
Eidechse (I^äcertll viric!>8), der Hirschkäfer (I^uc2NU8 cervu5), der schwarze Apollofalter
(?2rna88iu8 mnemO5yne), a l le in Europa wi ld lebenden, einheimischen
Vogelarten mit Ausnahme der jagdbaren Vogelarten wie Auer-, Birk-, Trut- und
Haselwild, Fasanen, Wildenten, Wildgänsr, Waldschnepfen, Zumpffchnepfen, Brach-
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oögel, ^^ebhühiler, 5tare, winseln, Reiher, Habichte, 5pcrber jeder 3^^> ^>? Blissarde
dürfen in der ,^eit uoin !. öcptelnber bis 14. Apri l , die Wildtauben in der Zeit
von 16, ^juli bis ! - l . April gefangen oder erlegt, feilgeboten oder verkauft werden,
die nichtjagdbnren Vogelartcn wie Wasserhühner, Taucher, Zager, Nabenkrähen,
Nebelkrähe», Elstern, Eichelhäher, Haus» und Feldspcrlingc jederzeit. Unberührt bleibt
die Befugnis der Fifthereiberechtigten nach Artikel 61 des Gesetzes, die Ausübung
nnd den öchutz der Fischerei betreffend, außer Tauchern nnd Fischreihern auch
Fischaare, Nohrweihen und Eisvögel zu fangen oder ohne Anwendung von 5chuß-
waffen zu töten. B.) P f l a n z e n : Iämtliche Bärlapparten (I^^copacliackae),
Federgras (ätipci pLMiaw l? ), Türkellblind (^ilium MAl'wsson L ), Frühlings-
kilotenbllinlc oder großes Schneeglöckchen (I^eucojum veinum L,), Wiesenschwert-
lilie (IIÏ8 ZidiricÄ l?.) und Pastardschwertlilie (Iri8 8puria l?.), alle Knaben-
krautartcn (l)l-cniäe<le ^U83.), alle Zeidelbastarten (Oaplinaicleäe L.), öandnelke

antclßinecl W,), Bergaster (^8ter 5meI1u8 L ), Bergflockenblume
Montana l?.), alle Enziannrten (Oentiäneae ^U88.), Iandlotwurz

enaiium Kit.), alle Wintcrgrüunrten (piiolaceae L.), große Anemone
Anemone 8ilve8tr>8 L.), weiße Zeerose (l^^mpnaea lilba L.), Diptam (Oicwmnu8
Ä>bu3 Link.), gelber und blauer Eisenhut (/^cunitum vai'ießiitum 2?ehb. lind
(ül^coctonum i?.).

Alis Grund des Artikels 6, Abs. 2, obenerwähnten Gesetzes wird verboten:
n.) Die Verwendung von Fanggeräten, die auf Pfählen, Bäumen oder anderen
aufragenden Gegenständen oder auf Bodenerhebungen angebracht sind (Pfahl-
eisen). Dic>ec> Verbot gil't nicht für das Fangen auf künstlichen Fischteicheil, b.) Die
Aufstellung von „Habichtskörben", die den Vogel weder unversehrt fangen noch fofort
töten c.) Daö Anbieten von Vogelleim oder Vogelfanggeräten, die den Vogel
weder unversehrt fangen noch sofort töten, d. ) Der Zchrotschuß auf Not- und Dam-
wild während des ganzen Wahres, auf den ^ehbock während der Zchonzeit des
weiblichen ^veh^uildes e ) Das Auslegen von Giftmitteln außerhalb von Gebäuden
oder außerhalb des sonstigen umsriedeten Besihraumes Mcht unter das Verbot
fällt die Verwendung voll Mcerzwiebclprnparaten sowie von Giften zur Bekämpfung
vou Insekten, Schnecken und Würmern. Ebenso dürfen zur Vergiftuug von
Mäusen lind Matten Giftgetreide, Phojphorlatwerge und damit behandelte Köder
ausgelegt werden. Diese Giftinittcl müssen jedoch in die Baue (Erdlöcher) der Tiere
eingebracht oder, soweit es sich um das Giftgetreide handelt, so verdeckt z. B. in
Röhren ausgelegt werden, das, andere Tiere nicht dnzugelaugen können. Zoweit
sich alls der hiernach zugelassenen Auslegung voll Giftmitteln ).lnzukömmlichkeilen
ergeben, kann des Krcisnmt das weitere Auslegen voll Gift untersageil oder von
der Einholung seiner Erlaubnis abhängig machen. Weitere Ansnahmen von vor-
stehendem Verbot können vom Kreisamte zugelassen werden.

Auf Antrag der oberen Forstbehördcn wird auf Grund des Artikels 7 des
)Iat>irschlchgesehes bei folgenden Pflanzeil zur Erhaltung ihres Bestandes im ge-
samten Gebiet des Volksftnates Hessen das Ausgraben, Ausreißen, Abpslücken,
Abschneideil u, s, w. der Pflanzen oder Pflanzenteile zum Zwecke des Erwerbs
sowie das Feilhalten, Ankaufen, Verkanfen, Mitführen lind Befördern zu diesem
Zwecke verboten: Vergwohlverleih Arn ica montana L.), Küchenschelle (Anemone
pul8c'Uil>Ä ^.), Frühliilgsndonis (^c!nni8 vein5ii3 l̂ .), Trollblume (1>0l!iu8
6Ul'0paeu8 1̂ .). Das a>,f Grund von Artikel 1^ des Aaturschuhgesetzes von Prä-
paratoren, Alisstopfern, Äaturalienhändlern lüld Iilhaberil zoologischer Haildlliilgen
zu führende Verzeichnis muß Manien, Wohnort und Wohnung des Einlieferers und
Empfängers und den Tag des Zu- und Abganges unter Angabe der ötückzahl der
einzelnen Arten enthalte». Das Verzeichnis hat sich aus alle nach den reichs- und
landcsgejehlichen Vorschriften geschützten Tiere zu erstrecken.
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I u r Erfüllung der Ausweispflicht nach Artikel N des Naturschutzgesetzes
genügt es, die rechtmäßige Herkunst geschützler Pslanzenarten oder ihrer Teile
glaubhaft zu inachen, F ir Wiederverkäufer ist mindestens Vorlage der ihnen vom
Verkäufer ausgestellten und eigenhändig unterschriebenen Rechnung mit Angabe
des Ortes und des Zeitpunktes der Ausstellung sowie des Namens und Wohnortes
des Empfängers erforderlich. Iliberacker.

Ein Naturdenkmlllschuh-Geseh für Numiinien. obwohl schon im^ahre 1930
oon Parlament und 5ennt beschlossen und vom König genehmigt, bzw. amtlich
verlautbart, dürfte dieses rumänische Gesetz in deutscher Sprache noch kaum außerhalb
seines Ursprungslandes bekannt gemacht worden sein. Der Grund hiefür scheint
darin zu liegen, daft die in ihm vorgesehene Kommission erst gebildet werden inusité;
nun, da a.lch die Durchführungsbestimmungen dazu fertiggestellt wurden, wurde
beides, Gesetz und „Negulament", im Amtsbnlletin des rumäuijchen Ackerbau-
ministerums vom ^ahre 1933, Nr. I - I , veröffentlicht. Zugesandt von der ).!niversität
E l u j (Klausenburg).

Das „Gesetz zuin 5chuhe von Aaturmouumeutrn" zeichnet stch durch eine
wohltuende Kürze aus, wohl darrm, weil die hauptsächlichsten Einzelheiten, so
insbesondere der Begriff eines Naturdenkmals, das gesetzlichen Schutz erhalten soll,
der bereits genannten Kommission zur jeweiligen Bcgutachtuug, bzw. dem
Ackerbanministerium zur Entscheidung übertragen find. Hier das Wesentlichste aus
dem Vor t laut :

Das Ackerbauministerium bildet eine „Komm i ssion fü r N a t u rden kinale"
aus sechs Spezialisten, die die bezügliche Materie bcherlichen. letztere werden über Vor-
schlag des genannten Ministeriums auf fechs Hnhre gewählt und mittels königlichen
Dekretes bestätigt. Ihre Funktionen find ehrenamtlich. Es können auch beratende
Vezirkskommissionen gebildet werden, welche den einzelnen Direktionen des
AHerbauministeriums angegliedert werden.

Die Aufgaben der Kominission sind Bestimmung der Orte und Objekte,
die als Naturmonumente anzusehen find: Verfassung einer genauen Beschreibung
der einzelnen ausersehencu Orte und Objekte, jamt genauen Terrainaufnahmen;
Erstattung von Vorschläge», zum 5chutze und zur Erhallung solcher nuoerwahlter
Naturgebilde an das Acherbauministerium; Ausgestaltung der eigenen inneren Or-
ganisation, die vom König zu bestätigen ist

Alles was sich auf dem alü Naturmonument bezeichneten Teriain befindet,
wie Mineralien, lebende Tiere und Pflanzen, sowie sonstige Gegenstände von
blonderem wissenschaftlichen oder künstlerischen wert stehen unter dein öchutz dieses
Gesetzes; Versteinerungen sind eventuell zu Konlervieren. Die Kommission kann jedes
einzelne solcher Gebiete als „juridisch felbstständig" erklären.

Die gesetzlich geschützten Naturdenkmale können weder beschlagnahmt, noch
verkauft oder verschenkt werden, genieße»', vollkommene Zteuerfreihcit und besitzen
öffentlichen Eharakter. Häuser und andere Objekte, die sich auf deren Grund nnd
Voden befinden, unterstehen, falls sie nicht in d s bezügliche Inventar aufgenommen
wurden, diesem Gesetze nicht.

Nur die von der Kommission erhobenen, vom Ministerium bestätigten nnd
von der Ministerkonferenz sanktionierlcn Naturmonumcnte unterstehen dem Ge°
setzessrhutze. ^>ind die betreffenden Grundstücke Eigentum des Itaates, so können
sie ohne weiteres, jedoch über Vcschlusi der Ministerkonferenz, der Kommission
unterstellt werden. Gehören sie dagegen dem î ande, einer Gemeinde oder Privaten,
so bleiben sie im Befitze des jeweiligen Eigentümers, doch hat dieser die Verpflichtung,
die Erhaltung der auf feinem Grunde bezeichneten Naturdenkmale nach den Vor--
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schriften der Kommission durchzufühlen. L>ollteil diese Vorschriften dein jeweiligen
Eigeiltüiner Kosten oder Vcrdienjtcntgang vcrliliachen, so ist die Konnnission über
sein Anglichen berechtigt, Entschädigungsvorichläge zli inachen; nimnit er sie nicht
an, so kann die Kommission Enteignnngsanträge stellen, 5ind die auscrschencn
Natlirobjekte auf dem Grunde des Eigentümers derart verteilt, daft mehr als
10 Hektar belegt erscheinen, so trifft ihn keine Erhaltlingspflicht.

Für die Exekutive wird von der Kommission ein ^entrnlbüro geschaffen,
dessen Vorstand gleichzeitig 5ekretär der Kommission ist und das dem Ackerbau-
Ministerium angegliedert wird. Dessen Aufwand, dann die für die Erhaltung der
Nnturdenkmale nötigen Iubventionen belasten das normale Staatsbudget; die vom
Gericht bestimmten 5trafgelder wegen Gesetzesübertretungen flieften in die Staatskasse.

Vei ötrcitigkeite» wird die Kommission durch das Ackcrbauministerium
vertreten.

liber Kommissionsvorschlag könneil auch Beamte des genannten sowie des
Inncn-Ministeriums des Landes oder von Gemeinden als Delegierte ernannt
werden, endlich ist auch ein Kustos oder Generalinspcktor vorgesehen. Allen ernannten
Funktionären steht die Exekutivgewalt eines richterlichen Beamten zu, ihre Berichte
über Naturdenkmale besitzen amtlichen Charakter. Polizei, Gendarmerie, Gemeinde-
wachen haben ihnen in Ausübung ihrer naturschützerischen Tätigkeit Beistand zn
leisten.

Ilber Vorschlag der Kominission kann vom Ackerbauministerium ein Institut
speziell im 5innr der Erhaltung von Naturmonumenten geschaffen werden.

Beschädigungen von erklärten Natnrdenkmalen werden mit Grldstlafen vcn
.-î O bis !0.0l)0 !̂ ei bestraft, im Wiederholungsfälle mit Gefängnis von 2 Monaten
bis zu ? ^ il) eil, nebst Kojteneriatz, Berufungen jind llnzl>lä>fig,

Alif Grund der Durchführungsverordnung zn diejeni Gesetz wurden bereits
1̂) grvszerc ^n!ur-^cjervationen gegrüi^dct, dereil Mehrzahl der ^.Iniversilät
< ^otailischer Gartcil) von Klauscnbllrg (Eluj> unterstchen; jeiie voil Doinogled-Karail-
scbes umfaßt ea, 90^ ha,

^limäniel^s Reichtum au noch l>»berül)llcn )latl>rgebi!oc,i. aller Art ist all-
gemein bekannt. Möge das Gejetz, das durch die Straffheit der Organisation
und die strenge seiner ^trnfbeftiininuugen vorteilhaft auffällt, auch in der praktischen
Onrchführung den von allen Frennden nrsprünglicher Antlir gewünschten Erfolg
bringen!

Möge es aber in unserem schönen (Dster̂ eich, de^en Aaturschutznotwendigkcit
leider noch iininer zu wenig gewürdigt, bzw, de!jen 3Iall>r>chl>tzgeictzc mit oft zu
wenig wirksamen, Mitteln gehandhabt werden, bekannt werden; namentlich die Aus-
schaltung größerer, durch ihre eigenartige „biologische" Entwicklung hervorragender,
zusammenhängender Landschaften aus dem Bereich wirtschaftlicher Eingriffe täte hier
endlich sehr not, ehe es zu spät ist, -̂  siebe die seit 25 fahren bestehenden 1'c-
strebungen Zur Errichtung eines ^atur>chutzparkcs in den l̂ ohen Tauern ^alzdlirgs!
-^ Die höhere, ältere Kultur unseres Landes verlangt es, daft wir uns in diejcr
Beziehnng wenigstens ans 5>tufe stelleil nn't Ländern mit weit jüngerer
Knlturgeschichte! Podhorskr,.

Naturschuhsünden.
Warum werden die meisten Tiere vom Vnucrn verfolgt? I n erster

^inie nätte der Bauer die Aufgabe, die I^atnr zn schützen, Tiere und Pflanzen zu
schonen lind vor Ausrottung zu sichern, denn die Natur und ihre Produkte ge-
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währen ihm Lebensunterhalt und Verdienst, beider aber wirkt in der Tierwelt der
Bauer in einer dein Naturschutz entgegengesetzten Weise. Er steht auf dem ötnnd-
puukt, daß der Großteil der Tiere schädlich sei und daher ausgerottet werden müsse.

Ilnd der Grund dieser traurigeil Tatsache? Der Bauer hat viel zu wenig
naturkundliche Kenntnisse! Bei ihm ist eine Zchlange eben ein giftiges Tier; ob es
nun eine Ringelnatter oder eine Kreuzotter ist, darum kümmert er sich wcuig.
Teilweise spielt — früher wohl in stärkerem Mäste als heute — der Aberglaube mit.

Von den wirbellosen Tieren sind ihm nur die wenigsten bekannt; einige
Insekten wie Bienen, Wespen, I r innen, ein paar Würmer, u. a. auch ineist das
„Märzenkalb", das im Wasser lebt und das er für sehr giftig hält.

Auch die Eidechsen kennt er, läßt sie aber wegen ihrer Harmlosigkeit in
Nuhe. Nur die Blindschleiche, die er zu den Zchlnngcn zählt, verfolgt er. scharf
hat er es auch auf Frösche und Kröten abgesehen. Die werden erschlagen und ver-
nichtet, wo er sie findet. Gott sei Dank ist seit einiger Ieit das Verbot für den
Froschschcnkelverknuf erlassen, so das; jetzt die Frösche nicht mehr so grausam ge-
quält werden wie früher, wo man ihnen die Füße ausriß oder abschnitt und den
verstümmelten, noch lebenden Körper in das Wasser zurückwarf. Die Schlangen
werden selbstverständlich eifrig verfolgt. Meist in Nuhe läßt er Molche und 5ala°
mander („Tattermandeln"), vor denen er sogar eine gewisse Zcheu hat, die vielleicht
mit dem Aberglauben und der Drachcngestalt dieser Tiere zusammenhängt.

Von den Fachen kennt er die wenigsten. Hier spielt die örtliche l?age, ob
Fluß oder öee oder gar nur Nächlein, eine große Nolle.

Etwas besser steht es mit seiner Kenntnis um die Vogelwelt, ^eder größere
Raubvogel wird von ihm Geier oder gar Adler genannt. Den Bustard kennt er selten,
öperbcr und Habicht, sowie Falken ineist nicht. Gegen diese Naubuögcl richtet sich
vor allein sein Haß lind wie Dalla Torre angibt, werden diese in der grausamsten
Weise lebendig an der 5talltüre angenagclt: „ I n solch kläglichem Zustand mit aus-
gebohrten Augen und abgestutzten Flügeln fand ich einen Bussard an einer I ta l l -
tür befestigt in Mühlen (zwischen Ticfenkasten und Bioio) und konnte ihn erst
nach langem Bitten zum Tode befördern.

Den Großteil der auffälligeren Wald- lind Dorfvögel kennt er: Kuckuck,
5pecht, Naben, Amseln, 5chwalben, L»patzen, Finkeil, Häher i„Kratschen"), Zeisige,
Kreuzschnäbel usw. Den meisten dieser Vögel wird eifrig mit Leimruten nachgestellt.

I n Tirol beispielsweise ist es heute uoch durchwegs üblich, Kreuzschnäbel im
Hause zu haben, da diese angeblich Glück bringen. Die Käsige jedoch sind wahre
,,Marlcrkasten", in denen sich der Vogel gerade umdrehen kann, Meist werden die
Käfige dann vor das Fenster gehängt, so daß sie dem 5onnenlicht ungeschützt preis-
gegebeil sind. Diesem ^Infug ist >ehr gesteuert worden, trotzdem aber kann man
heute noch solche armc Gefangene beobachten.

Voll den öäugetieren sind ihm wohl alle jagdbaren Tiere bekannt lind werden
von ihm eifrig verfolgt. Ein Beweis dafür ist, daß das Wildern, auch während der
Zchonzeit, nicht als unehrenhaft gilt. Hellte noch ist das Wildern leider in öchwung.
Die Produkte der gejagten Tiere werden zu mannigfachen Heilzwecken lind Amu-
letten verwendet: die bekannte Gamskugcl („Bezoar"), ein Haarballen aus dem
Magen der Gemje, wird gegen Ichwindel, Epilepsie und Gicht angewendet; den
,,Hasenspruug", das Zprungbcin des Hasen, verwendet man in Vuluersorm als
beschleunigendes Mit tel bei Kolik.

Der weitverbreitete Aberglaube über die böseil Eigenschaften mancher Tiere
läßt sich uur schwer ausrotten. Die Fledermaus krallt sich angeblich so in die Haare
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ein, das; sic nicht mehr loskommt, stiehlt ^pcck ans dem Kamin lind verübt noch
mehrere solche ,,Übeltaten". Ähnli6)es gilt r>om Mnl i lnur f lind ^gel.

)̂ch habe ans der großen Masse der Tiere nur cinigc Fälle hcrnnsgcgriffen,
uin zu zeigen, wie drastisch sich die Llilkenntnis auswirft. Aber diese Unheil
stiftende Abneigung gegen manche Tiere muß langsam und sicher ausgerottet werden.
5chon in der 5chulc muß den Kindern die î iebe zur Natur und damit der öchuh»
gednnke beigebracht werden. Daß sich die Alten noch Hinstellen, das darf man nicht
glauben, denn dazu ist der Bauer, besonders der Bergbnurr, viel zu konservativ
nnd unbelehrbar.

Don unserem Vüchertisch.
W . öchoenischen: Urwaldwi ldnis in deutschen Landen. B i l d e r von,

Kampf des deutschen Menschen mi t der 1,1 rlandschast <3", <54 5. 9ö Taf.,
zahlreiche Abb., Pr. gbd. Nm 4.8O>. Nc l idamm 1933 (Vlg. ). Neumann). Ein
ganz wundervolles Buch, vor allem durch jeine geradezu lincrhörten Bildtafelil in
Kupfertiefdruck, die deutsche Ilrlandschaften samt dein urigen Wilde bisher
wohl unerreichter Vollendung wiedergeben. Der Tert ist nicht auf Schilderung ein-
gestellt, sondern auf die Behandlung der Frage, wie sich der deutsche Mensch zum
deutschen Walde und zur urwüchsigen dentschen Lnndschast in den verschiedenen
Seiten bis heute eingestellt hat. L>choenichcns Worte bringen so recht znm Ans-
druck, wie hoch insbesondere der Wald zu jeder anderen Heit vcm Dclilschcn ge-
achtet wurde, als oou der unmittelbar vcrfloffeilen materialistischen, die in ihm nnr
das Objekt der Ausbeutung sah. Die Bildtafeln sind nicht nur durch ihre schon
betonte Vollendung, sondern auch durch die scheinbar lückenlose Ilbermiltlung eines
Begriffes von den verschiedenen Formen dcnt>cher ^lrlandschnft bemerkenswert. Wir
empfehlen dicjeo Buch allcu unseren l.csern bestens. Es wird jedermann ein Vorn
der Freude sein. öchlesingcr.

K. G. Bar te ls : Velnuschtes Leben. K le ine K rea tu r im Wasser, Vusch
und Hal in (Gr. s°, b2 Zeiten, NO Tafeln mit 164 Naturaufnahmen aus dem i,c-
ben der niederen Tierwelt. Preis Kart. Am 3.90, gbd, Nm 4.80, Ber l in-L ichter -
feldc 197,3 (Hugo Bermühler-Verlag). 1,Iniu°Prof. Dr. P. Dcegcner geleitet dieses
Buch ein, dessen Schwergewicht auf den herrlichen PI otos rliht, während der Tert
nur als wringer wichtige Begleiterscheinung gedacht ist. Das Werk zeigt, wie viel
Schönheit im Kleinleben unserer Heimat liegt lind ist sv recht angetan, die !?iebc
zl>r Natur und damit zum Heimatbodcn in jel̂ cm zu wecken. Denn lim all das zu
sehen nnd mitzuerleben, was dieje herrlichen Bilder -eigen, rrmicht man nicht Geld
lind weite Neiscn, sondern nur ein offenes AlN'.e und ein von den Glundsähen des
Natnrschnhes geleitetes Handeln. Ein großer Teil der Arl lN von niederen Tieren,
von den Hohltiercn und Würmern über die ötachelhäuter lind Weichtiere bis zu
den Krebsen, Zpinnen lind >1n!ekten, zieht in den typischen lind auffälligen Verlrclcin
an uus vorüber, festgehalten von der Hand eines feinsinnigen Naiuiphotrgraphen
nnd von ihm mit einem liebevoll «erflehenden Tert umsponnen. Es wäre zu wün-
schen, daß das Buch in recht viele Hände kommt. ^chlesingcr.

Oswald Menghin : Geist und V lu t . E> rundsntzl i ch e s n in N a s s e, ö p r a ch c,
K u l t u r und V o l k st lim. <Kl. 3°, I?) ö, Pr. geh. 5'30 ö. gbd. ? 5) Wien . 1933
<Vlg. öchroll (.̂  Eo,) Das neueste Buch des Wiener Ordinarius sür Urgeschichte
ininmt dlirch seine große Offenheit in manchen ^ragen gegangen. Vor allein wird
dir Grenze der Wisseilschnft eiiunal scharf gezogen lind ein Tlennnngsstrich geseht
zwischen jenerPfeudowissenschafl, die im Grunde gcnommeil einenl „materialistischen
M o n ismu s" huldigt, lind der wahreil Wisseilschaft, dir in rechter Erkenntnis ihrer
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